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1. Prüfungsauftragl -umfang

Gegenstand der im Folgenden dargestellten Prüfung ist der Jahresabschluss 2018 der Ge
meinde Sauensiek. Die Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des geprüften Jahresabschlus
ses sind als Anlage Bestandteil dieses Prüfungsberichtes.

Der gesetzliche Prüfungsauftrag ergibt sich aus den § 155 und 156 NKomVG1.

Die Jahresabschlussprüfung wurde entsprechend § 156 Absatz 1 NKomVG vorgenommen
und erstreckte sich auf die mit dem Jahresabschluss vorgelegten Unterlagen:

— Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen

— Ergebnisrechnung

— Finanzrechnung

— Bilanz

— Anhang sowie die Anlagen zum Anhang ( 128 Absatz 3 NK0mVG).

Die weiteren zur Prüfung angeforderten Unterlagen wurden dem Rechnungsprüfungsamt zur
Verfügung gestellt, notwendige Auskünfte wurden von der Verwaltung erteilt.

Bei der Prüfung waren neben den Vorschriften des NKomVG auch die Vorschriften der
KomHKVO2 zu berücksichtigen. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Un
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss ver
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei
chender Sicherheit erkannt werden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des
rechnungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Jahres-
abschluss mit seinen Bestandteilen und Anlagen überwiegend auf der Basis von Stichproben
beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschafts
berichts.

Die Prüfung hat sich gemäß § 156 Absatz 1 Ziffer 3 NKomVG auch darauf zu erstrecken, ob
nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Ver
waltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren wird.

Es wurde geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und
in Übereinstimmung mit den einschlägigen kommunalverfassungsrechtlichen und haushalts-
rechtlichen Vorschriften und den Beschlussfassungen des etatberechtigten Organs geführt
worden sind.

Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes beinhalten daher auch die Prüfungen von
Vergaben vor Auftragserteilung ( 155 Absatz 1 NK0mVG). Durch die Prüfung vor Auftragser
teilung wird sichergestellt, dass eventuelle Fehler zeitnah erkannt und ausgeräumt werden
können.

Im Rahmen der Möglichkeiten des § 155 Absatz 3 NKomVG hat das Rechnungsprüfungsamt
die Prüfung auf folgende Auftragsgrenzen beschränkt:

• Liefer- u. Dienstleistungen ab 30.000,00 €
• Bauleistungen ab 60.000,00 €
• Freiberufliche Leistungen ab 30.000,00 €
Die wirtschaftliche und sparsame Umsetzung von Vergaben bzw. Investitionsmaßnahmen
wird im Rahmen der bautechnischen Prüfung (Kapitel 3.7) stichprobenartig überprüft.

1 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz
2 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung
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Die Prüfung ist im Wesentlichen nach dem Grundsatz der sparsamen Haushaltsführung aus
gerichtet.

2. Grundsatz der sparsamen Haushaltsführung

Grundlegendes Geschäftsinstrumentarium ist das Rechnungswesen, zu dem der jährlich auf
zustehende Haushaltsplan, die Buchführung und der Jahresabschluss gehören.

Entsprechend § 110 Absatz 3 NKomVG ist das Rechnungswesen nach den Regeln der dop
pelten Buchführung zu führen. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sind zu be
achten.

Gemäß § 110 Absatz 2 NKomVG ist die gesamte Haushaltswirtschaft sparsam und wirt
schaftlich zu führen. Nach § 124 Absatz 2 NKomVG hat die Kommune ihr Vermögen pfleghich
und wirtschaftlich derart zu verwalten, sodass die stetige Erfüllung Ihrer Aufgaben nach
§110 Absatz 1 NKomVG gesichert ist.

Der Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung umfasst sowohl die Er
träge und Aufwendungen als auch die Einzahlungen und Auszahlungen einer Kommune.

2.1 Haushaltsplanung

Ein wesentlicher Bestandteil des wirtschaftlichen Handelns sind die Instrumente der Haus
haltsphanung. Im Rahmen der Haushaltsphanung sind die zur Erfüllung der Aufgaben erforder
lichen Haushaltsmittel sorgsam zu kalkulieren.

Wird innerhalb des laufenden Haushaltsjahres festgestellt, dass beispielsweise aufgrund ei
ner neuen Sach- oder Rechtslage, welche zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bestand, der
eingeplante Haushaltsrahmen in einem erheblichen Umfang nicht eingehalten werden kann,
sieht das Gesetz zur Anpassung der Haushaltsermächtigungen in erster Linie das Instrument
der Nachtragssatzung gemäß § 115 NKomVG vor.

Das Instrument der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlun
gen gemäß § 117 NKomVG ist dagegen gesetzlich nur in Ausnahmefällen und unter Vorlage
bestimmter Voraussetzungen vorgesehen. Die Voraussetzungen für überpianmäßige und au
ßerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen,

• sachliche Unabweisbarkeit,

• zeitliche Unabweisbarkeit und

• Deckungsfähigkeit,

müssen dabei gemeinsam vorliegen. Aus der Dokumentation muss eindeutig hervorgehen,
warum auf die Aufwendung/Auszahlung aus rechtlichen bzw. sachlichen Gründen nicht ver
zichtet und nicht vorrangig das Instrument der Nachtragssatzung genutzt wird.

Der Stellenplan als Bestandteil der Haushaltssatzung ist nach § 107 Absatz 3 NKomVG ein
zuhalten. Soweit eine Überschreitung nicht aufgrund zwingender gesetzlicher oder tariflicher
Vorgaben erfolgt, bedarf es für eine Änderung des Stellenplans einer Nachtragshaushaltssat
zung (vgl. dazu Fußnote 3 des Musters 2 zur Nachtragshaushahtssatzung im Ausführungser
lass zur KomHKVO)3.

2.2 Weitere Instrumente des Haushaltsrechtes

Als weitere Instrumente zur sparsamen Haushaltsführung sind nach den haushahtsrechthichen
Vorschriften insbesondere folgende Instrumente wirksam einzusetzen:

• Wirtschaftlichkeitsvergleiche gemäß § 12 KomHKVO,

vgl. dazu Fußnote 3 des Musters 2 zur Nachtragshaushaltssatzung im Ausführungserlass zur KomHKVO
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• Forderungsmanagement im Sinne von § 25 KomHKVO,

• Bewirtschaftung der Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
im Sinne von § 27 Korn HKVO,

• Steuerung durch den Einsatz von Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen,
sowie durch Ziele und Kennzahlen im Sinne von § 21 KomHKVO.

Ein weiteres Instrument des wirtschaftlichen Handelns ist das Vergaberecht (u.a.
§28 KomHKVO, GWB4, VgV5, VOB/A6, VQL/A7, NTVergG8, NWertVO9).

3. Grundsätzliche Feststellungen

3.1 Entlastung

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2017 gemäß § 129 Absatz 1 NKomVG am
25.04.2018 beschlossen und dem Bürgermeister die Entlastung erteilt. Die Bekanntgabe und
Veröffentlichung nach § 129 Absatz 2 NKomVG ist im Amtsblatt des Landekreises Stade
Nr. 18 vom 04.05.2018 ordnungsgemäß erfolgt. Die öffentliche Auslegung erfolgte vom
07.05.2018 bis zum 16.05.2018.

3.2 Haushaltssatzung

In seiner Sitzung am 04.12.2017 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Jahr 2018
beschlossen. Der Vorlagetermin nach § 114 Absatz 1 NKomVG zum 30. November 2017
wurde somit nicht eingehalten.

Die Haushaltssatzung enthielt mit dem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen einen ge
nehmigungspflichtigen Teil. Die notwendige Genehmigung der Haushaltssatzung ist von der
Kommunalaufsichtsbehörde am 29.12.20 17 erteilt worden.

Die Bekanntgabe und Veröffentlichung ist im Amtsblatt des Landkreises Stade Nr. 2 vom
11.01 .2018 ordnungsgemäß erfolgt. Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 15.01 .2018 bis
23.01 .2018

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Sauensiek ist am 24.01.2018 in Kraft getreten. Bis dahin
galten die Regelungen des § 116 NKomVG über die vorläufige Haushaltsführung. Bei der
stichprobenartigen Belegprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Rege
lungen nicht eingehalten wurden.

Eine Nachtragssatzung ist in 2018 nicht erstellt worden.

Dafür sind insgesamt zwei außerplanmäßige bzw. überplanmäßige Ausgaben im Haushalts
jahr in einer Gesamthöhe von 7.294,15€ ausgewiesen worden. Eine nähere Betrachtung er
folgte bei der Prüfung nicht. Es wird darauf hingewiesen, dass darauf zu achten ist, dass die
nach § 117 NKomVG geforderten Voraussetzungen vorliegen und dies zu dokumentieren ist.

3.3 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung des § 128 NKomVG aufgestellt worden und enthält
die verbindlich vorgeschriebenen Anlagen.

1
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrnkung
Vergabeverordnung

6 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

8 Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz
Niedersächsische Wertgrenzenverordnung
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Der Bürgermeister hat gemäß § 129 Absatz 1 NKomVG die Vollständigkeit und Richtigkeit
des Abschlusses festgestellt.

Die Prüfung ergab, dass die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung nach den haus
haltsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung der NKomVG und der KomHKVO
aufgestellt und ordnungsgemäß aus den Büchern entwickelt worden sind. Zum Teil sind aller
dings nicht die Muster vom Land Niedersachsen der Erstellung zugrunde gelegt worden. Hier
ist zukünftig auf die Verwendung der aktuellen verbindlich vom Land Niedersachsen vorge
gebenen Muster zu achten.

Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie der Stetigkeitsgrundsatz wurden
beachtet.

Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und
der Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses waren ausreichend erläutert.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden waren wie vorgesehen im An
hang angegeben und erläutert.

Der zur Prüfung vorgelegte Rechenschaftsbericht enthält die gemäß § 57 KomHKVO grund
sätzlich geforderten Angaben. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die sonstigen
Angaben im Rechenschaftsbericht vermitteln ein wahrheitsgemäßes Bild von der Lage der
Gemeinde. Es wird zutreffend auf die voraussichtliche Entwicklung hingewiesen.

3.4 Haushaltsbewirtschaftung

Die Buchführung erfolgte unter Anwendung des Verfahrens/EDV-Buchführungssystems KIS
Doppik 1.0 Hotfix und H&H Anlagenbuchhaltung. Die Datensicherung wird im Hause sicher
gestellt. Die Freigabe innerhalb der Samtgemeinde erfolgt nach § 30 Absatz 1 Satz 3 der DA
Fin durch den Samtgemeindebürgermeister. Die Freigabe des Systems wurde letztmalig von
Seiten des Rechnungsprüfungsamtes im Rahmen der Kassenprüfung am 16.04.2019 geprüft.

Die Buchführung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Bücher sind nach den Regeln der doppi
schen Buchführung geführt worden.

Ein standardisiertes Berichtswesen und Controlling ist bislang nicht eingerichtet. Auswertun
gen und Berichte erfolgen auf Anforderung im Bedarfsfall. Zur Optimierung der Haushaltsfüh
rung sollte eine standardisierte Anwendung der unter Ziffer 2.2 genannten Instrumente des
Haushaltsrechts angestrebt werden.

Für die Gemeinde Sauensiek sind die in § 30, 37, 41, 42 und 43 KomHKVO genannten not
wendigen Regelungen in der Dienstanweisung für das Finanzwesen der Samtgemeinde A
pensen geregelt worden. Die Regelungen waren allerdings zum Zeitpunkt der Prüfung auf
einem veralteten Stand. Die laut NKomVG bzw. KomHKVO selbst bestimmbaren Verfahren
sabläufe und Sicherheitsstandards waren grundsätzlich entsprechend der Größenklasse der
Kommune in ausreichendem Maße geregelt, wurden aber nicht konsequent umgesetzt. Zwi
schenzeitlich sind Aktualisierungen vorgenommen worden. Die Umsetzung der oben genann
ten Regelungen wird erneut in die Jahresabschlussprüfung 2019 aufgenommen. Grundsätz
lich sind sowohl die Dienstanweisungen als auch erteilte Berechtigungen regelmäßig an die
aktuelle Sach- und Rechtslage anzupassen.

3.5 Anordnungs- und Belegwesen

Für das Anordnungs- und Belegwesen sind die notwendigen Regelungen in der Dienstanwei
sung für das Finanzwesen der Samtgemeinde Apensen getroffen worden.
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Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Samtgemeinde Apensen und ihrer
Mitgliedsgemeinden wurde eine manuelle Stichprobenauswahl über alle Buchungen der Ergeb
nisrechnungskonten gezogen (Stichprobenumfang über Samtgemeinde und Mitgliedsgemein
den: 381 Buchungen). Es wurden somit Ertrags- und Aufwandsbuchungen näher betrachtet und
geprüft, ob die Regelungen des Anordnungs- und Belegwesens eingehalten wurden. Insgesamt
ergeben sich keine wesentlichen Feststellungen.

3.6 Vergabe von Aufträgen

Unter Beachtung der vom Rechnungsprüfungsamt (s. Ziffer 1) festgelegten Wertgrenzen wur
den im Haushaltsjahr 2018 eine Vergabe mit einem Auftragswert von 297 T€ zur Prüfung
vorgelegt. Hieraus ergaben sich keine Feststellungen.

Eine Prüfung von Vergaben unterhalb der festgelegten Wertgrenzen erfolgte nicht.

3.7 Bautechnische Prüfung

Eine bautechnische Prüfung von Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Sauensiek erfolgte
nicht.

4. Jahresabschluss für das Jahr 2018

Die Prüfung der einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses hat Folgendes ergeben:

4.1 Ergebnisrechnung

Die Erträge und Aufwendungen wurden entsprechend der Gliederung nach der KomHKVO
ausgewiesen und den Haushaltsansätzen gegenübergestellt.

Die produktorientierten Teilergebnisrechnungen entsprachen dabei der in § 52 Absatz 2
KomHKVO vorgeschriebenen Staffelform. Die Gliederung erfolgte gemäß § 2 KomHKVO.

Die durchgeführte PlausibiHtätsprüfung ergab, dass die Summe aller Teilergebnisrechnungen
mit den Werten der Ergebnisrechnung übereinstimmt.

Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt entsprechend § 15 Absatz 3 KomHKVO, wurde
aber im Rahmen der Prüfung nicht näher betrachtet.

4.1.1 Ordentliche Erträge
Die prozentuale Verteilung der ordentlichen Erträge des Jahres 2018 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge

-4

r.. m
‘9-

___

Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Autlösungserträge aus Sonderposten i öffentlich-rechtliche Entgelte

privatrechtliche Entgelte • Kostenerstattungen und Kostenumlagen

• Zinsen und ähnliche Finanzerträge • sonstige ordentliche Erträge
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Die Erträge wurden rechtzeitig und vollständig erfasst. Sie wurden nach dem Ergebnis dieser
Prüfung in der Regel zeitnah geltend gemacht. Der Zahlungseingang wurde dabei ordnungs
gemäß überwacht.

Die erhaltenen Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wurden zutreffend als Er
trag gebucht. Die Umlagen wurden auf der Grundlage der Hebesätze erhoben und dement
sprechend als Ertrag ausgewiesen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden zutreffend gebucht.

Die von der Einrichtung erhobenen öffentlich-rechtlichen Entgelte (Gebühren) und die im
Haushaltsjahr entstandenen Erträge aus privatrechtlichen Entgelten wurden zutreffend erfasst
und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Die Erhebung von Abgaben erfolgen auf der Grundlage gültiger Satzungen, welche vom Ge
meinderat erlassen worden sind. Die stichprobenartige Prüfung der Erhebung von öffentlich-
rechtlichen Entgelten ergeben keine wesentlichen Beanstandungen.

Die Zuordnung der sonstigen ordentlichen Erträge erfolgte im geprüften Haushaltsjahr zutref
fend.

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die prozentuale Verteilung der ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2018 stellt sich wie
folgt dar:

Ordentliche Aufwendungen

- 61,21%

25,56%

5,55% 6,51%
0,16% — 1,02%

• Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

• Abschreibungen a Zinsen und ähnliche Aufwendungen

• Transferaufwendungen • sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden rechtzeitig und vollständig erfasst.

Bei der stichprobenmäßigen Prüfung einzelner Positionen der Geschäftsaufwendungen erga
ben sich keine Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten:

Bei den Sach- und Dienstleistungen ist grundsätzlich ordnungsgemäß zwischen dem aktivie
rungspflichtigen Herstellungsaufwand und dem erfolgswirksamen Erhaltungsaufwand unter
schieden worden.

Die Abschreibungen im Berichtsjahr entsprechen den Werten aus der Anlagenbuchhaltung.

Die Finanzaufwendungen in Form von Zinsaufwendungen für in der Bilanz erfassten Geld
schulden und für kreditähnliche Geschäfte sind ordnungsgemäß erfasst worden.

Transferaufwendungen, d.h. Leistungen an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung, wurden
richtig nachgewiesen. Ebenso wenig konnten Beanstandungen bei der Position der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen festgestellt werden.
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4.1.3 Personalaufwendungen
Nach § 105 Absatz 5 NKomVG beauftragt der Rat auf Vorschlag eine allgemeine Stellvertre
tung. Die allgemeine Stellvertretung kann eine Beschäftigte der Gemeinde oder der Samtge
meinde sein. Frau Benden, als Beschäftigte der Samtgemeinde Apensen, ist ehrenamtlich als
allgemeine Vertretung des Bürgermeisters der Gemeinde Sauensiek tätig. Der finanzielle
Ausgleich für diese ehrenamtliche Tätigkeit ist in der Satzung über die Gewährung von Auf
wandsentschädigungen, Verdienstausfall und Auslagenersatz abschließend geregelt.

Zusätzlich ist ein Vertrag zwischen der Gemeinde Sauensiek und Frau Benden über eine
Nebentätigkeit in Form einer geringfügigen Beschäftigung geschlossen worden. Der Vertrag
ist 2002 für unbestimmte Zeit auf der Grundlage der einschlägigen Tarifverträge geschlossen
worden. Die ursprüngliche Fassung geht von einer wöchentlichen Arbeitszeit von 3,45 Stun
den bei einer Eingruppierung in die Vergütungsgruppe II der Anlage la zum BAT aus. Die
aktuelle Fassung sieht eine wöchentliche Arbeitszeit von 2,6 Stunden vor.

Es handelt sich somit um ein über Jahre bestehendes, damit nicht nur vorübergehendes, Be
schäftigungsverhältnis zwischen der Gemeinde Sauensiek und Frau Benden.

Nach § 5 Absatz 1 KomHKVO sind im Stellenplan u.a. alle Stellen der nicht nur vorrüberge
henden Beschäftigten auszuweisen. Die Regelung in § 5 Absatz 1 KomHKVO unterscheidet
dabei nicht zwischen tariflich Beschäftigten und geringfügig Beschäftigten im Sinne des § 8
SGB VIII. Zudem sind auch geringfügig Beschäftigte nach heutigem Recht sonstigen Teilzeit
kräften gleichgestellt.

Der Stellenanteil für die Beschäftigung von Frau Benden ist im Stellenplan 2018 nicht enthal
ten. Die Beschäftigung von Frau Benden widerspricht damit § 107 Absatz 3 NKomVG.

Für die Stellenpläne gelten sämtliche Haushaltsgrundsätze ( 110 NKomVG) entsprechend,
dies insbesondere im Hinblick auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.10

Der Inhalt und die Erforderlichkeit für die Nebentätigkeit von Frau Benden konnte nicht nach
vollziehbar dargelegt werden. Gegen einen tatsächlichen Bedarf spricht, dass die Anzahl der
vertraglich vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit regelmäßig verkürzt wird. Unter Beachtung
des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit ist daher zu prüfen, ob die Erledigung der im Rahmen
der Nebentätigkeit vorzunehmenden Aufgaben auch durch eine entsprechende Inanspruch
nahme der Samtgemeinde Apensen im Sinne von § 98 Absatz 4 NKomVG erfolgen oder gar
vollständig entfallen kann.

4.1.4 Außerordentliches Ergebnis
Als Saldo der außerordentlichen Erträge sowie der außerordentlichen Aufwendungen ergibt
sich ein außerordentliches Ergebnis 1.029.367,69€.

Bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 1.029.367,69 € handelt es sich zum einen
um den außerordentlichen Ertrag durch den Verkauf von Baugrundstücken (437 T€) und zum
anderen um die Auflösung zu viel passivierter Erhaltener Anzahlungen auf Sonderposten, die
sich nach der Endabrechnung aller Erschließungskosten für den 1. Bauabschnitt Rühmerwie
sen ergeben haben (593 T€).

Außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen.

4.2 Finanzrechnung

Die in der Finanzrechnung dargestellten Ein- und Auszahlungen und die ordnungsgemäße
Zuordnung auf die Finanzrechnungskonten konnte durch entsprechende Belege nachgewie
sen werden.

10 Lasar/Grommas/GoldbachfZhle/Dieckhaus/Hankel, Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen in Niedersachsen,
4. Aktualisierte und erweiterte Auflage, Seite 425
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Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von
1 .838.076,62 € entspricht der Bilanzposition „Liquide Mittel‘. Es wird diesbezüglich auf die
Ausführungen unter Ziffer 4.3.1. verwiesen.

Zu den Teilfinanzrechnungen ergab die Prüfung, dass diese korrekt und vollständig in der
vorgesehenen Staffelform geführt wurden. Die Gliederung folgte den rechtlichen Vorgaben.

4.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt zum Ende
des Jahres 206.777,17 € und liegt erheblich über dem Planansatz von -199.700,00 €. Die
Abweichung resultiert im Wesentlichen aus höheren Einzahlungen gegenüber dem Planan
satz bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie geringeren Auszahlungen insgesamt.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen für Investitionstätigkeit gehören die Investitionszuwendungen, Einzah
lungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Beiträgen.

Es erfolgten Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.333.443,52 €. Die Einzah
lungen sind ordnungsgemäß entsprechend § 38 Absatz 4 KomHKVO belegt.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit verteilen sich in folgendem Verhältnis:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

53,66%

Zuwendungen für
Investitionstätigkeit

• Beiträge ii. ä . Entgelte f.
lnvestittionstätigkeit

Veräußerung von
Sachvermögen

Den Einzahlungen stehen im Jahr 2018 Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von
629.323,37 € gegenüber.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2018 verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

96,75%

Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden

• Baumaßnahmen

-4 Erwerb von beweglichern
Sachvermögen

3,08% ./

0,17%

7,77%

38,56% -
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Die ausgewiesenen Investitionsauszahlungen wurden mit den Zugängen in der Bilanz abge
stimmt.

4.2.3 Finanzierungstätigkeit
Im Jahr 2018 nahm die Gemeinde Sauensiek keinen Kredit auf, sondern zahlte den beste
henden Kredit in voller Höher zurück (500.000,00 €).

4.2.4 Liquiditätskredite
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen betrug
nach § 4 der Haushaltssatzung 500.000,00 €.

Im Berichtszeitraum nahm die Gemeinde Sauensiek keinen Liquiditätskredit in Anspruch.

4.3 Bilanz

Die Bilanz ist entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzie
rung aufgestellt worden.

Die unter Einbeziehung des Jahresergebnisses ausgeglichene Bilanzsumme zum 31.12.2018
beträgt 9.195.006,93€. Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.197241,10 €
insbesondere durch den Verkauf von Baugrundstücken höher ausgefallen (Zunahme Liquide
Mittel + 1.411 T€).

4.3.1 Aktiva

Die Bilanzpositionen der Aktiva wurden zutreffend nachgewiesen und ausreichend erläutert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sach- und Finanzanlagen wurden zu Anschaf
fungs- und Herstellungswerten bewertet. Die fortgeführten Buchwerte stimmten mit der aus
gedruckten Anlagenübersicht in der Gesamtsumme überein. Das Anlagevermögen wird in der
Anlagenübersicht zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres 2018 korrekt ausgewiesen.
Der Bestand der Forderungen zum Jahresende mit der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
kann der Aufstellung des Kapitels „Anhang - Forderungsübersicht“ entnommen werden.

Die Bilanzsumme verteilt sich in der Aktiva wie folgt:

Aktiva

79,65%

• Immaterielles
Vermögen

• Sachvermögen

. Finanzvermögen

• Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden durch die Samtgemeinde Apensen in der Einheitskasse verwaltet.
Das Guthaben bei Kreditinstituten war durch Kontoauszüge nachgewiesen. Insgesamt stimm
ten die ausgewiesenen liquiden Mittel mit den Bestandskonten (Endbestand der Zahlungsmit
tel lt. Finanzrechnung) überein.
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Gemäß Kontenrahmen ist aber bei einer Einheitskasse der gesamte Betrag der Hquiden Mittel
bei der Samtgemeinde auszuweisen und entsprechend in den Mitgliedsgemeinden ein For
derungs- oder Verbindlichkeitsbestand gegenüber der Samtgemeinde abzubilden. Danach
hat die Gemeinde Sauensiek gegenüber der Samtgemeinde Apensen eine Forderung in der
Bilanz in Höhe des Kassenbestandes abzubilden. Die von der Samtgemeinde Apensen an
gestrebte Umsetzung für den Jahresabschluss 2019 wird Bestandteil der Jahresabschluss
prüfung sein.

Die Aktive Rechnungsabgrenzung weist einen Betrag in Höhe von 0,85 € auf.

4.3.2 Passiva
Die Bilanzpositionen der Passiva waren durch entsprechende Nachweise zutreffend unterlegt
und ausreichend erläutert. Das Jahresergebnis wird übereinstimmend mit der Ergebnisrech
nung ausgewiesen.

Die Bilanzsumme verteilt sich in der Passiva wie folgt:

Passiva

1 Basis-Re invermögen

1 Rücklagen

4 Jahresergebnis

Sonderposten

1 Schulden

.4 Rückstellungen

IPRAP

Das Basis-Reinvermögen reduzierte sich durch die unentgeltliche Übertragung des Schmutz
wasserkanals an die Stadtentwässerung Buxtehude gegenüber dem Vorjahresabschluss um
166.222,41 €.

Der Grundsatz der vollständigen Ausweisung der Schulden war beachtet. Eine Aufgliederung
der Schulden nach ihrer Restlaufzeit ist der Schuldenübersicht zu entnehmen.

Soweit notwendig wurden Rückstellungen für Verbindlichkeiten gebildet, die dem Grunde
nach zu erwarten, deren Höhe und/oder Fälligkeit aber noch ungewiss waren. Die Rückstel
lungen wurden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung zur
Erfüllung der Leistungspfiicht erforderlich war.

Die Passive Rechnungsabgrenzung weist einen Betrag in Höhe von 19.826,43 € auf.

4.3.3 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
Unter der Bilanz wurden gemäß § 55 Absatz 5 KomHKVO die Vorbelastungen künftiger Haus
haltsjahre vermerkt.

Haushaltsreste für Aufwandsermächtigungen und die damit verbundenen Auszahlungen wur
den in Höhe von 1.935,52 € gebildet. Haushaltsausgabereste für investive Auszahlungser
mächtigungen wurden in Höhe von 1.791.400,00 € insbesondere für den Neubau eines mul
tifunktionalen Dienstleistungszentrums und die weitere Erschließung des B-Plan „Litbergblick“
gebildet.

2,539%
0,216%
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5. Weitere Feststellungen der Prüfung

5.1 Darstellung ausgewählter Kennzahlen

Die Steuerquote ist in 2018 gegenüber 2017 um 3,1 % gestiegen und liegt bei 69,4 %. Die
Steuerquote (Steuererträge * 100 / ordentliche Aufwendungen) gibt an, zu welchen Teil sich
die Kommune selbst finanzieren kann.

Die Anlagenintensität (Sachvermögen * 100 / Bilanzsumme) der Gemeinde Sauensiek liegt
bei rund 97,1 %. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 % gesunken. Die lnvestitionsquote
(Auszahlung aus Investitionstätigkeit * 100/ Sachvermögen) liegt bei 8,6 % und hat sich ge
genüber dem Vorjahr halbiert (2017 = 17,2 %). Die Reinvestitionsquote liegt bei 289,13 %‚
was insbesondere auf die Erschließungskosten für den 2. Bauabschnitt Rühmerwiesen zu
rückzuführen ist. Eine wirkliche Reinvestition in das bestehende Anlagevermögen lag somit
nicht in dieser Höhe vor. Unter Beachtung von § 124 Absatz 2 NKomVG ist in der mittelfristi
gen Planung darauf zu achten, dass der Wert des für die Aufgabenerfüllung erforderlichen
Vermögens dauerhaft erhalten bleibt.

5.2 Jahresergebnis

Die Gemeinde Sauensiek plante im Haushaltsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von
68.100,00 €‚ welches sich in ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -181.900,00 € und einem
außerordentlichen Ergebnis von 250.000,00 € aufteilt.

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis (-25.189,71 €) und dem außerordentlichen Ergeb
nis 1.029.367,69 €) ergibt insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.004.177,98 €.

Der Haushaltsplan 2018 sah - wie in den vergangenen Jahren auch - ein negatives ordentli
ches Ergebnis vor. Dieses konnte nur durch außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von
Baugrundstücken gedeckt werden.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von nur 25 T€, damit ist der Fehlbe
trag geringer ausgefallen, als im Planansatz vorgesehen. Trotzdem ist die Gemeinde auch in
2018 nicht in der Lage, ihre Aufgaben aus den Erträgen der laufenden Verwaltung zu finan
zieren. Dies verdeutlicht die Steuerquote, welche unter 70 % liegt.

Der aktuelle Haushaltsplan 2020 zeigt auf, dass auch in Zukunft mit negativen ordentlichen
Ergebnissen gerechnet wird. Erschwerend kommt ab dem Jahr 2021 hinzu, dass keine au
ßerordentlichen Erträge generiert werden können, da dann die Vermarktung von Baugrund
stücken ausgeschöpft ist.

Es wird daher dringend empfohlen, die Notwendigkeit der Wahrnehmung sämtlicher bislang
durchgeführter Aufgaben kritisch zu hinterfragen, um Ausgaben zu reduzieren und damit die
dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten. Die Regelungen in § 98 NKomVG
sehen zudem die Inanspruchnahme der Samtgemeinde Apensen zur Unterstützung bei der
Aufgabenerfüllung vor.
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6. Zusammenfassung

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2018 wurde ordnungsgemäß aus den Büchern
und den sonst erforderlichen Aufzeichnungen der Gemeinde entwickelt.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, der sonstigen Teile des Rech
nungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Kassen- und Vergabewesens hat
ergeben, dass gegen § 107 NKomVG verstoßen wurde (s. Ziffer 4.1.3).

Des Weiteren ist der unter Ziffer 5.2 ergangene Hinweis auf das Risiko einer Gefährdung der
Leistungsfähigkeit zu beachten.

Weitere wesentliche Feststellungen haben sich nicht ergeben. Einwendungen gegen die
Buchführung, den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht sind nach dem abschlie
ßenden Ergebnis dieser Prüfung nicht zu erheben.

Die Vermögenswerte sind ausreichend nachgewiesen sowie richtig und vollständig erfasst.

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung wurden nach den Vorschriften der
NKomVG / KomHKVO und den analog anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften auf
gestellt.

Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben.
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7. Erklärung des Rechnungsprüfungsamts

Es wird bestätigt, dass

• der Haushaltsplan insgesamt eingehalten wurde, aber bei der Aufstellung bereits gegen
§ 107 NKomVG verstoßen wurde,

• die einzelnen Buchungsvorgänge und Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in
vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind,

• bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen
des Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften
unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirt
schaftlichkeit überwiegend verfahren wurde und

• das Vermögen richtig nachgewiesen ist.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass

• der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver
mögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt,

• die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet worden sind und

• bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen überwiegend nach
den geltenden Vorschriften verfahren wurde.

Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 der Gemeinde Sauensiek
wird wie folgt zusammengefasst:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018, der Rechenschaftsbericht und die Buchführung der
entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung im Wesentlichen den Rechtsvorschriften. Die Fi
nanz-, Vermögens- und Ertrags‘age sowie die Liquidität werden im Jahresabschluss entspre
chend den tatsächlichen Verhältnissen dargestellt. Bei den Erträgen und Aufwendungen so
wie bei den Ein&,lungen und Auszahlungen wurde überwiegend nach der gebotenen Wirt
schaftlichkeit,,irfahren.

12.06.2020

imke
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8. Anlagen

8.1 Ergebnisrechnung
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8.2 Finanzrechnung
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8.3 Bilanz

26.830,05

0.00

750,00

0,00

0,00

0,00

25563.75

0.00

516.30

1. Nettoposition

1.1 Basisreinvermögen

1 1.1 Rnrrwerrnögur

11 2 Sdicrhltiotrag aus kameralem

Abschh,iss Mrnusb‘ctrag

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Uberschussun

ds orderr1licherr Ergebnisses

122 RuckLagan aus Uberschussen

des auRaroedcrrtLichen Ergebnisses

12 4 Zweckgebundene Rucklagun

12.5 Scrristige Rücklagen

1.3 Jahresergebnis

1.3.1 Fehlb-virdge aus Vorjahren

1.3.2 Jahresubenschuss,Jahresfehlbctrag

ml Angabe das Betrages der Vor

belastung aus Haushaltsnestcn für

Aufwenrdunrgan (in Klammern)

1.4 Sonderposten

¶ 4.1 !nvesonuzu‘i.‘visursen und

-zuscrrusse

14.2 Berlrage und rihnliche Entgalte

1.4 3 Gebührenausglcich

1.4 4 8eirtungsausgleich

14.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

1.46 SonshgeSonderposterr

2. Schulden

21 Geldschulden

2.1.1 Anleihen

21 2 Verbindlichkeiten aus Krediten fur

lnvesttionen

2.1.3 „muidlulskreditL‘

2.1.4 Sonstige Geldschulden

2.2. VerbIndlichkeiten aus kreditähnhichen

Rechtsgeschäften

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen

2.4 Transferverbindhichkeiten

2.4.1 Fnanzausnchverbindlichkerten

2.12 Verbindtichkicton aus Zuaisurrgen

und Zuschussen für laufende Zwecke

2.4.3 Verbindlichkeiten aus

2.4.4 Soziale Luistungsverbrndlichkeireri

2.4.5 Verbindhnhkailen aus Zuweisjngcn

und Zuschüssen für Irmestinionen

2.4.6 Steuerverbindlichkenten

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeilen

506.458,52

500000,0O

0,00

500.000,00

0,00

0.00
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Aktiva Scfllussbllanz Schlussbilanz Passiva SChIuSSbIlanz Schlussbllanz
31,12,2017 31.12.2010 5112.2017 31.12.2018

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro-

30.028.98

0,00

0,00

0,00

30.028,95

0.00

0,00

7.513.726,63

1.17 1 552.55

2.470 634,40

3107759,38

136.035,37

231.515,56

4684,35

48.834,43

0.00

342,710,59

1. Immaterielles Vermögen

1.1 Kcrrzessionen

1 2 Licrnzeri

1 3 Ahnliche Rechte

1 4 Geleistete Inveshtmnszuweisungen und

-zuschüsse

1 5 Aktr-.‘urfer Urnsteiungsaufwand

1.6 SOnstiges mmatenietvs Vermögen

2. Sachvermögen

2.1 Unbebaute Grundstücke urrd

gnundstucksglaiche Rechte

2.2 Bebaute Grundstücke und

grundstücksglerche Rechte

2 3 lrifrastrukturverniögen

24 Bauten aul frarnderr Srurxlstückcn

2.5 Kurrs1geaunstande Kuiturdcnkmaier

2.6 Maschinen und teclrniuchu Anlagen.

Fahrzeuge

2.7 Betriebs- und Gesclraftsausstaltung,

Pflanzen und Tiere

2.8 Voer9ta

2,9 Geleistete Anzahlungen,

Anlagen nr Bau

3. Finantzvermögen

3.1 Anteile an ‘.‘crbundcrrerr Unternehmen

3 2 Beteihgurrgenr

3.3 Sendervermogemr mit Sonderrechnung

3.4 Ausleihungen

3.5 Wertpapiere

3.6 Öffentlrch-rechtlictre Forderungen

3 7 Forderungen aus Trarrsferlcnistungen

38 Sonstige privatrechtliene Forderungen

39 Durchlauferrde Posten und

sonstige Vermägensgegenstürrde

4. Liquide Mittel

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

7.343.386.87

3.108.479,96

3.108,479,96

0.00

153.210,59

153 .2 10,59

0,00

0.00

0.00

559,633,40

0.00

559.633.40

(2.056,40)

3.522062.72

1,520666,92

908 807.25

0.00

0.00

1 .092.788,55

0,00

28.048,42

0,00

0,00

0,00

28048.42

0,00

0,00

7.324.130,98

741 292.78

2437 850.99

3 360.041,72

132697,08

220 705.64

3662,31

30.219,92

0,00

388.660.51

4.750,09

0,00

750,00

0,00

0.00

0,00

4.000,09

0.00

0.00

0,00

1.838.076,62

0,85

8.924.553.27

2.942.257.55

2.942.257.55

0.00

712.843,99

712.843.99

0,00

0 00

0.00

1,004.177.98

0,00

1.004.177.98

(1 935.52)

4.265.273,75

1 662.805.38

1,350.280,73

0.00

0.00

1,252187.64

0.00

17.153,24

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

17.153,24

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

427.179,30

0,90

0.00

4.280,52

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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A SchtuaabiLanz SctrIoiibILane
- 9hIusibrIanz SchluIabIanzr1iiva 31.12.2017 31.12.2018 assiva 31.12.2017 31.12.2018

-Eure- ‘Euro- -Euro- -Euro

2.5 SonstIge Ve,b)nd)icMt,Itan 2.178,00 0,00
2.5.1 D Iairfer,de Poster, 0,00 0.00
2 5 1 2 Abzu(ihrende ioPn. und KorrOteuer 0.00 0.00
2.513 Sorslige durchlaufende Poslan 0,00 0.00

2 5 7 Ab ührrrde Gcwcrbusteuer 2,178,00 0.00
2.6.3 Empfangene AnzahLw.gen 0,00 0.00

2.5.4 Andere sonstige Verbur,dllchkeiten 0.00 0.00

3. Rückstellungen 133.491.00 233,473,99
3 1 Pensonsrüdrsteeurlgen ur-.d dhnIche

Vrpflihtungeri 0,00 0.00
3 2 RitsieNu‘1gen ‘ür Ahersteilzeitarbe.t unS

3t1“IWJltfl MaßnaI“ne-n 31.49t,00 32.773.99
3 3 Ru:stelunger ‘ur unter aserre

Instandhaltung 0,00 0.00
34 R ..stehunger ür die RckuIi-uierung und

Nachsorge geschossener Abfalcepcrrstr‘ 0,00 0,00
3 5 RkCIiu‘tgcrr Für die Sarierurbg

unn AlIlaaten 0,00 0,00
3 6 RGcisteIIurtgen im Ral‘imen des Finanz.

ausg!eic1ls und non Steuerschutd
‚-erhdtnssen 102.000,00 200.700,00

3 7 R(ctsta0urgen f. drohende Verpflichtungen

aus BirgedafIen Gew8rulelstungen
und anh8rrglgen Cerichtewerfahren 0,00 0,00

3 8 Andere Ruckstollurgen 0.00 0,00

4. PassIve Rechnungsabgr.nzung 14.429,64 19.826,43

3Ilar*a Schluiabllanx SchIuibttanz Blienzaumme
31.12.2017 3112.2018

.Ero
.1

7.997.765,3l 9.195.006,931 7.997.765,831 9.195.006,95

Sch!ussbiIarr Schlusabtlana
31.12.2017 31.12.2018

-Euro -Euro.

21644 Sauenarek den 20.05.2020 (5uhr)
- Bürgermeister

Vorbolastungen künftiger Haushaltsjahre
1. Das Haushaltsjahr 2019 Ist gern. § 55(4) KomHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:

Ermächtigungsübertragungen fir den Ergebnishaushalt: 1.935,52 €
Errnchtigungsübertragungen fl]r Investitionen: 1.791.400,00€

2. Bürgschaften 0,00 €
3. Gewahrleistungsvertrge 0,00 €
4 rt Anspruch genommene Verpflichtungsermchtigungen 0,00€
5 Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00€
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge 0,00€
Summe Vorbelastungen: 1.793.335,52€


